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STUDIENREISE Das unbekannte Paris 

09. - 14. September 2026 

Paris besitzt unendlich viele schöne Seiten jenseits der klassischen Sehenswürdigkeiten. Und viele 
sind den meisten Besuchern unbekannt. 

Das Thema unserer Jahresreise 2026 ist das Paris jenseits von Eiffelturm, Louvre und Montmartre. 
Wir begeben uns mit der ViadellArte-Parisexpertin und Kunsthistorikerin Martina Daboussi auf neue 
Wege und erkunden eine der schönsten Städte der Welt zumeist abseits der Touristenströme.  

Wir unternehmen Spaziergänge, u.a. durch die Passagen vom Palais Royal zu den Grands Boulevards 
und "La Nouvelle Athènes", flanieren am Kanal Saint Martin und zeigen, dass selbst bekanntere Orte 
wie der Friedhof Père-Lachaise noch überraschen können.  

Um einige aktuelle Hotspots kommen wir nicht umhin: Wir alle sind neugierig, wie „sie“ nun 
aussieht und statten daher wir Notre Dame einen Besuch ab. Mit ins Programm kommen die beiden 
neuen Adressen für moderne Kunst, die Pinault Collection in der Bourse de Commerce und die 
Fondation Louis Vuitton.  

Aktuell sind nur wenige Ausstellungen für den Reisezeitraum angekündigt, so dass wir eventuell 
noch Änderungen vornehmen werden. Im Blick haben wir auch weniger bekannte Kunststiftungen 
und werden entscheiden, sobald alle Ausstellungstermine veröffentlicht sind. 

Die An- und Abreise erfolgt mit dem Eurostar; unser 4*-Hotel liegt nahe am Bahnhof Terminus-
Nord.  

Wichtiger Hinweis:  

Wir bitten um Verständnis, dass diese Reise für mobilitätseingeschränkte Personen nicht geeignet 
ist. Natürlich machen wir auch Pausen, aber wir sind an allen Tagen sehr viel zu Fuß unterwegs.  



 

Programm 

Tag 1; Mi, 09.09. Willkommen in Paris 

Morgens Treffen mit Herrn Dr. Krausch in Mönchengladbach, Bustransfer zum Hbf Köln. Dort 
erwartet Sie bereits Ihr Reiseleiter Dr. Ralf Poppen, mit dem Sie 
gemeinsam nach Paris reisen.  

Im bequemen Eurostar/TGV geht es ohne Umstieg zum Bahnhof 
Gare du Nord, den wir mittags erreichen. Unser 4-Hotel befindet 
sich nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Dort 
Kofferabgabe und Treffen mit unserer Pariser Reiseleiterin, die 
uns auch in den kommenden Tagen durch „ihr Paris“ führen 
wird.  

Wir starten direkt mit einem der unbekannten Schönheiten der 
Stadt. Nur wenige Gehminuten von unserem Hotel entfernt 
verläuft der Canal Saint Martin. Wir unternehmen einen 
Spaziergang entlang des Ufers in Richtung Parc de la Villette, nehmen uns zwischendurch Zeit 
für einen Kaffee. Da wir ein Wochenticket für Sie gekauft haben, können wir die Fahrt zurück 
auch mit der Metro antreten. 

Am Nachmittag Check-In in unserem Hotel, kurze Pause und dann treffen wir uns zum 
gemeinsamen Abendessen in einem guten Restaurant zu einem 3-Gänge Menu.  

 

Tag 2: Do 10.09.  Passage Couverts, Grand Boulevards und "La Nouvelle Athènes" 

Wir alle kennen (und lieben) das Paris, dass Baron Haussmann in der zweiten Hälfte des 19. Jhts 
kreiert. Haussmann, der aus einer pfälzischen evangelisch-lutherischen 
Familie stammt, wird 1853 zum Präfekten des Départements Seine 
ernannt und erhält außergewöhnliche Befugnisse, um seine Vision 
umzusetzen. Ziel ist es, das mittelalterliche, überbevölkerte und 
ungesunde Stadtzentrum durch breite Boulevards, neue Parks und 
Grünflächen, eine moderne Kanalisation und Wasserversorgung sowie 
eine verbesserte Straßeninfrastruktur zu modernisieren. Die Arbeiten 
führen zur Zerstörung zahlreicher mittelalterlicher Viertel, die als 
überfüllt und gesundheitsschädlich gelten, und zur Schaffung von 
Sichtachsen, die den Verkehr kanalisieren und militärische Kontrolle 
erleichtern. In den 17 Jahren seiner Amtszeit werden fast drei Viertel der Bauten abgerissen, 
neu errichtet oder massiv verändert, 20.000 Häuser abgerissen und 
40.000 neu gebaut, es entstehen 175 Kilometer neue Straßen. So 
gravierend diese Umgestaltung ist, es gibt es noch – das Paris, dass 
diese Umgestaltung überlebt hat. Am Vormittag flanieren wir durch die 
schönsten "passages couverts" und entdecken das Paris vor Baron 
Haussmann. Unser Weg führt uns nachmittags weiter nördlich in das 



 

vielen unbekannte "Quartier de la Nouvelle Athènes", wo uns viele Komponisten, Maler und 
Schriftsteller begegnen werden – Überraschungen inklusive.  

Der Abend steht zur freien Verfügung. 

Tag 3: Freitag, 11.09.   Bourse de Commerce mit Hallenviertel und Haut Marais 

Trotz der tiefgreifenden Umgestaltungen im 19 Jht ist Paris nicht stehen geblieben. Wie diese 
einzigartige Stadt sich immer wieder neu erfindet und z.B. alten Gebäuden eine neue Funktion 
zuweist, sehen Sie heute in der "Bourse de Commerce". 

Die dort in Teilen präsentierte Sammlung 
Pinault ist eine der bedeutendsten 
Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst 
von Europa und umfasst rund 10.000 
Werke von fast 350 Künstlern aus aller 
Welt.  Der französische Unternehmer und 
Kunstsammler François Pinault sammelt 
seit den 1970er Jahren, wobei er zunächst 
Werke des frühen 20. Jahrhunderts erwirbt, 
später jedoch seine Vorliebe für moderne 
und zeitgenössische Kunst entdeckt. Zu den 
Künstlern in der Sammlung zählen Andy 
Warhol, Mark Rothko, Jeff Koons, Damien 
Hirst, Martin Kippenberger, Thomas 
Schütte, Piet Mondrian, Willem de Kooning, Cy Twombly, Takashi Murakami, Cindy Sherman 
und Maurizio Cattelan. Die Sammlung wird in wechselnden Konstellationen in mehreren 
Städten präsentiert, neben der Bourse de Commerce in Paris auch im Palazzo Grassi und der 
Punta della Dogana in Venedig. Die 2021 eröffnete Bourse de Commerce ist das zentrale 
Ausstellungshaus der Sammlung und befindet sich im ersten Arrondissement zwischen dem 
Louvre und dem Centre Pompidou. Das historische Gebäude, einst eine Getreide- und 
Handelsbörse, wird von dem japanischen Architekten Tadao Ando umgestaltet. Ando errichtet 
einen zentralen Beton-Zylinder im Inneren des Gebäudes, der Ausstellungsflächen von 100 bis 
600 m² besitzt und viel Raum für wechselnde 
Ausstellungen schafft. Hier werden Kunstformen wie 
Malerei, Skulptur, Fotografie, Installation, Video, Keramik 
und Performance gezeigt. 

Durch das ehemalige Hallenviertel gelangen wir später in 
das "Haut Marais", wo sich neben den ehemaligen 
Adelspalästen eine lebendige Mode und Kunstszene 
entfaltet hat. Das Viertel ist vielen vielleicht bekannt 
als jüdisches Viertel. Seit dem Mittelalter ist es immer 
wieder Zufluchts- und Rückzugsort für die jüdische 
Gemeinde gewesen. Heute lockt Le Marais insbesondere 
mit hippen Cafés und Boutiquen, aber auch mit 
sattgrünen Parks, spannenden Museen und  Kunststiftungen. 



 

Tag 4: Samstag 12.09.   Père-Lachaise und Freizeit am Nachmittag 

Der berühmte Friedhof Père-Lachaise ist mit seinen 44 ha 
und 70.000 Grabstätten eine Sehenswürdigkeit für sich. 
Hoch oben im Osten von Paris gelegen, ist der Friedhof 
Père-Lachaise für viele einer der wichtigsten Orte von Paris. 
Mit seinen gepflasterten Wegen, gesäumt von Zypressen, 
und seinen kunstvoll gestalteten Gräbern bietet er eine 
einzigartige Atmosphäre zwischen Andacht und 
Kontemplation. Hier ruhen illustre Persönlichkeiten, die die 
Geschichte, Literatur, Musik und das Kino geprägt haben, 
darunter die bekannten Gräber von Molière, Oscar Wilde, 
Jim Morrison und Édith Piaf. Père-Lachaise ist weit davon 
entfernt, ein einfacher Friedhof zu sein. Es ist ein zeitloser 
Ort, an dem jede Wendung eine neue Geschichte enthüllt, jede Grabstätte von einem Leben, 
einer Epoche, einer Legende berichtet. Zwischen grandiosen Mausoleen und unauffälligen 
Gräbern, die von Moos überwuchert sind, ist der Père-Lachaise ein Freiluftmuseum, in dem die 
Bestattungskunst mit den Erzählungen großer Namen, die die Weltkultur geprägt haben, 
zusammentrifft und die Möglichkeit bietet zu einem unvergesslichen Spaziergang. Lassen Sie 
sich überraschen, welche berühmten Persönlichkeiten hier ihre letzte Ruhestätte gefunden 
haben. 

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung 

Tag 5: Sonntag 13.09.   Fondation Vuitton und La Défense 

Insgesamt zwölf Jahre braucht es, bis der spektakuläre Bau der Fondation Vuitton schließlich 
2014 öffnen kann. Die Architektur, wahlweise mit Assoziation wie Eisberg, Segelschiff, Wolke 
und ähnlichem beschrieben, ist so außergewöhnlich, dass 30 Patente für die Konstruktion des 
Baus eingereicht werden. Mehr als 
6.000m² Glasflächen, zumeist 
geschwungen, mehr als 12.000m² 
Ausstellungsflächen – der jüngst 
verstorbene Frank Gehry hat einen 
überraschend großen Bau mit 
immerhin 46m Höhe mitten in den 
Park Bois de Boulogne gebaut. 
Bernard Arnault, Initiator des 
privaten Museums und Besitzer 
bzw. Vorsitzender diverser 
Unternehmer und Konzerne, 
darunter LVMH, und in der 
Vergangenheit auch mal „reichster 
Mann der Welt“ (lt. Forbes-Liste) 
lässt hier Werke der Unternehmenssammlung und auch private Werke ausstellen. Die 
Wechselausstellungen sind zum Teil spektakulär, zuletzt Gerhard Richter. Der Fokus liegt klar 



 

auf zeitgenössischer Kunst. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Reisebeschreibung gibt es noch 
keine Information welche Ausstellung im Herbst 2026 geplant ist.   

Nach dem Besuch und etwas Freizeit sind wir nachmittags unterwegs und besuchen das nicht 
weit entfernte La Défense, das am Sonntag ohne Geschäftsleute leerer und angenehmer zu 
besuchen ist. Europas größtes Bürohochhausviertel wächst weiter und höher! Sie erfahren 
mehr über die interessante Entwicklung der letzten Jahre und werden sehen, dass es hier nicht 
nur um Architektur geht! 

Gemeinsame Rückfahrt zum Hotel bzw. Zeit zur freien Verfügung. Am Abend findet das 
gemeinsame Abschlussabendessen statt. 

 

Tag 6: Montag 14.09. Notre Dame und Heimreise 

Als abschließenden Höhepunkt besuchen wir am Vormittag Kathedrale Notre Dame. Die Bilder, 
als am 15. und 16. April 2019 die Kathedrale in Flammen steht, der Dachreiter auf das Gewölbe 
stürzt und man befürchteten musste, dass 
die Kirche völlig zerstört wird, ist im 
kollektiven Gedächtnis fest „eingebrannt“. 
Dass es möglich sein sollte, nach nur fünf 
Jahren durch die restaurierte Kirche zu 
gehen, ist ein Wunder. Nach den ersten 
Rückmeldungen ist die Kirche kaum wieder 
zu erkennen. Wir sind gespannt und freuen 
uns auf eine letzte Überraschung!  

Am Nachmittag holen wir am Hotel unser 
Gepäck ab, gehen zum Bahnsteig und treten 
mit dem TGV die Rückfahrt nach Köln an. 
Nach Ankunft am Hbf erfolgt der Bustransfer 
nach Mönchengladbach. 

HINWEIS 

Zum Zeitpunkt der Reiseausschreibung sind so gut wie keine Informationen über Ausstellungen 
in Pariser Museen und Sammlungen zum Reisezeitpunkt veröffentlicht. Wir möchten uns daher 
gerne Programmänderungen vorbehalten, falls wir – in Abstimmung mit dem 
Programmausschuss des Museumsvereins – interessante Ausstellungen ins Programm 
aufnehmen möchten. 

 

 

 

 



 

Leistungen 

 Bustransfer ab/bis Mönchengladbach zum/ab HBF Köln. 

 Hin-/Rückfahrt ab/bis Köln Hbf nach Paris und nach Brüssel mit dem Eurostar (2. Klasse, 
inkl. Sitzplatzreservierung, weitere Zustiege möglich) 

 5 Übernachtungen mit Frühstück im zentralen 4*-Hotel 25 Hours, Paris 

 City taxes 

 Gemeinsames Abendessen am Ankunftstag (o. Getränke) 

 Gemeinsames Abschlussabendessen am letzten Abend (o. Getränke) 

 Alle Stadtführungen lt. Programm 

 Alle Museumsbesuche lt. Programm, wo möglich und erlaubt mit Führungen 

 Alle Eintritte laut Programm 

 Metrotickets für Paris  

 Quietvox-Hörverstärkersystem 

 ViadellArte-Reiseleitung ab/bis Köln Hbf: Dr. Ralf Poppen 

 Reiseleitung in Paris: Martina Daboussi M.A. 

 Min. 18, max. 25 Teilnehmer 

Reisepreis: 2.245 EUR p.P. im DZ, 395 EZ-Zuschlag 
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VERBINDLICHE REISEANMELDUNG
	 Paris - Reise mit dem Museumsverein Abteiberg, 09. – 14. September 2026
	 Preis pro Person (min. 18 Teilnehmer): 2.245 € im DZ, EZ-Zuschlag 395 €

Vorname und Name:

Straße und Hausnummer:

PLZ:	 Ort:

Tel:	 E-Mail:

	 Übernachtung im Doppelzimmer	 Übernachtung im Einzelzimmer

Hiermit melde ich zusätzlich folgende Personen verbindlich an:

1.

2.

Datum, Unterschrift

Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Reisekatalog 2020 und auf 
www.viadellarte.de finden, und bestätigen, dass Sie die Anlagen A und B gelesen und verstanden haben. 

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Sie erhalten in den nächsten Tagen Ihre schriftliche Buchungsbestätigung.

Bitte beachten Sie, dass Programmänderungen möglich und ausdrücklich vorbehalten sind.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Wir beraten Sie gerne:
Ich wünsche einen Anruf für eine mögliche Versicherung.

Datenschutzerklärung, nur für Neukunden: Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen Daten gespei-
chert  werden, damit ViadellArte mir Informationen zu weiteren Reiseangeboten ( Jahreskatalog, Advents- und Silvesterrei-
sen, Newsletter) zusenden kann. Diese Einwilligung kann ich jederzeit formlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Ich bin damit einverstanden, dass zusätzliche Daten, die ich bei oder nach Reiseanmeldung an ViadellArte übermittle 
(wie z.B. der Wunsch nach vegetarischem Essen etc., bei Abbuchungsaufträgen auch Kontodaten) gespeichert werden.

Barrierefreiheit und eingeschränkte Mobilität: Wir bitten um Verständnis, dass wir bei unseren Reisen keine durchgängige 
Barrierefreiheit garantieren können. Daher weisen wir darauf hin, dass unsere Reisen für Personen mit eingeschränkter Mobilität 
nicht geeignet sind. Sollten Sie nicht gut zu Fuß sein, rufen Sie uns bitte vor Ihrer Anmeldung an!

Hinweis: Bei allen Reisen wird eine Mindestteilnehmerzahl genannt. Sollte diese nicht erreicht werden, kann die Reise 
spätestens vier Wochen vor Reisebeginn abgesagt werden.

Pont_des_Arts,_Paris_Wikipedia



 
Anlage A zur Reiseanmeldung 
Unser Vertreter während der Reise bzw. vor Ort, wenn Sie Verbindung mit uns aufnehmen wollen, Beistand wegen Schwierigkeiten 
benötigen oder einen aufgetretenen Reisemangel entsprechend Ihrer Obliegenheit unverzüglich anzeigen wollen, ist Ihre ViadellArte-
Reiseleitung. Den Namen und die Telefonnummer finden Sie in den Reiseunterlagen. 
Unsere zentrale Notadresse wenn die Reiseleitung nicht erreichbar ist: 
ViadellArte Kunst- und Kulturführungen GmbH,  Tel +49 228 944 92 60, Fax +49 228 944 92 610 
info@viadellarte.de. Sie erreichen unser Büro zu den üblichen Bürozeiten und können uns jederzeit eine Nachricht (bitte mit 
Rückrufnummer) hinterlassen. Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück. In Ausnahmefällen (bitte nur im Notfall), wenn Ihr Reiseleiter 
dauerhaft nicht erreichbar ist, und unser Büro nicht besetzt ist, erreichen Sie uns unter +49 172 89 210 63. 
Sicherungsschein Der Sicherungsschein ist von unserem Versicherer R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden, www.ruv.de, Telefon 0800 533-1112 (aus dem Ausland wählen Sie +49 611 1675-0507) ausgestellt und an die 
Reisebestätigung angeheftet. 
Reiseveranstalterpflichten Wir sind als Veranstalter für alle vertraglichen Reiseleistungen verantwortlich und zum Beistand 
verpflichtet, wenn Sie sich während der Reise in Schwierigkeiten befinden. Wir überreichen Ihnen nachfolgend die erforderlichen 
Informationen im Anhang B. 
Reiseerfordernisse Wir haben Sie als Veranstalter über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes einschließlich 
der Fristen für das Erlangen eines Visums und über gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor Reiseanmeldung zu unterrichten. Für die 
Reise in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union ist ein gültiger Personalausweis oder gültiger Reisepass erforderlich. 
Für Personen aus Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union sind die jeweiligen Besonderheiten zu beachten. 
Ist ein Visum erforderlich, so beträgt die Frist für die Beschaffung in der Regel 4- 8 Wochen – wir stellen gerne die erforderlichen 
Visaanträge für Sie und setzen uns dazu mit Ihnen in Verbindung. 
Rücktritt vor Reisebeginn Sie können vor Reisebeginn gegen Zahlung einer Entschädigung zurücktreten (vgl. Ziff. 9. der Allgemeinen 
Reisebedingungen). 
Hinweis auf Reiseversicherungen Wir haben Sie auf den möglichen Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung oder einer 
Versicherung zur Deckung der Kosten einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung bei Unfall, Krankheit oder Tod 
hingewiesen. 
Hinweis auf das Recht zur Übertragung des Vertrags auf einen anderen Reisenden Der Reisende hat vor Reisebeginn das Recht, den 
Vertrag unter den Voraussetzungen des § 651e BGB auf einen anderen Reisenden, z. B. durch E-Mail, Fax etc., zu übertragen. Auf Ziff. 8. 
der Allgemeinen Reisebedingungen wird verwiesen. 
Weitere Anlagen Anlage B zur Unterrichtung bei einer Pauschalreise, Sicherungsschein, Allgemeine Reisebedingungen 
 
Anlage B zur Reiseanmeldung  
Diese Information dient der Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB und muss bereits vor der 
Reiseanmeldung zur Verfügung gestellt werden. 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich rechtlich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. 1. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. ViadellArte Kunst- und 
Kulturführungen GmbH (im folgenden ViadellArte GmbH) trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt ViadellArte GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall ihrer Insolvenz. 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor 
Abschluss des Pauschalreisevertrags.  Für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen haftet Dr. Ralf 
Poppen. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer und alle Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer 
angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. Der Preis der Pauschalreise 
darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und, wenn dies im Vertrag ausdrücklich 
vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine 
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. Die 
Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, 
wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird.  
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. Die Reisenden können bei Eintritt 
außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich 
beeinträchtigen. 
Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. Der Reisende hat Anspruch auf 
eine Preisminderung und/oder Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. Der 
Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. Im Fall der Insolvenz des 
Reiseveranstalters werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach Beginn der Pauschalreise ein und 
ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. ViadellArte GmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, www.ruv.de und Telefon 0800 533-1112 
(aus dem Ausland wählen Sie +49 611 1675-0507) abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die 
zuständige Behörde (Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel 0800 2 100 500) kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von ViadellArte GmbH verweigert werden. 



Allgemeine Reisebedingungen (AGBs) 
1. Abschluss des Pauschalreisevertrags 
1.1. Reiseanmeldungen können mündlich, 
telefonisch, durch E-Mail, SMS oder Fax erfolgen. 
Der Reisevertrag soll mit den Formularen des 
Reiseveranstalters (Reiseanmeldung und 
Reisebestätigung) einschließlich sämtlicher 
Abreden, Nebenabreden und Vorgaben des 
Reisenden geschlossen werden. Bei Vertragsschluss 
erhält der Reisende durch E-Mail, Fax oder SMS etc. 
die Reisebestätigung, die auch als Bestätigung des 
Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB 
entspricht. Sind beide Teile bei Vertragsschluss 
anwesend oder wird der Vertrag außerhalb der 
Geschäftsräume des Veranstalters geschlossen, so 
hat der Reisende Anspruch auf eine Bestätigung des 
Vertrags in Papierform. 
1.2. An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 
Tage gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die 
Reise durch den Veranstalter bestätigt. 
1.3. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der 
Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist, lediglich 
verbindliche Reservierungen vor. Danach soll der 
Reisevertrag nach Ziff. 1.1. geschlossen werden. 
1.4. Eine von der Reiseanmeldung abweichende 
oder nicht rechtzeitige Reisebestätigung ist ein 
neuer Vertragsantrag, an den der Veranstalter 10 
Tage gebunden ist und den der Reisende innerhalb 
dieser Frist annehmen kann. 
1.5. Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
richten sich nach den Erläuterungen auf unserer 
Internetseite und den dort abrufbaren 
Reisebedingungen. 
1.6. Bei Reiseanmeldungen über Internet bietet der 
Reisende dem Veranstalter den Abschluss des 
Reisevertrags durch Betätigung des Buttons 
„Kostenpflichtig bestellen“ verbindlich an. Dem 
Kunden wird der Eingang seiner Buchung 
(Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem 
Weg bestätigt (nur Eingangsbestätigung, keine 
Annahme). Die Annahme erfolgt durch die 
Reisebestätigung innerhalb von 6 Tagen. Im 
Übrigen sind die Hinweise für Buchung und 
Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich. 
2. Vermittelte Leistungen – weitere erst nach 
Beginn der Reise erbrachte Leistungen 
2.1. Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, 
den Reiseunterlagen und in den sonstigen 
Erklärungen als vermittelt bezeichneten 
zusätzlichen Nebenleistungen (Besuch von 
Veranstaltungen etc.) sind wir nicht Veranstalter, 
sondern lediglich Vermittler i.S. des § 651v BGB. Als 
Vermittler haften wir insofern grundsätzlich nur für 
die Vermittlung (einschließlich von uns zu 
vertretender Buchungsfehler nach § 651x BGB), 
nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst 
(vgl. §§ 675, 631 BGB). Unsere vertragliche Haftung 
als Vermittler ist ausgeschlossen, soweit nicht 
Körperschäden, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen, Hauptpflichten aus dem 
Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine 
zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer 
Versicherung besteht oder eine vereinbarte 
Beschaffenheit fehlt. 
2.2. Für Leistungen, die erst nach Beginn der 
Erbringung einer Pauschalreiseleistung vom 
Reisenden z.B. am Urlaubsziel ausgewählt werden, 
ist ebenfalls Ziff. 2.1. maßgeblich. 
3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten 
3.1. Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden 
vor der Reiseanmeldung über allgemeine Pass- und 
Visumerfordernisse einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von Visa sowie über 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslands (einschl. zwischenzeitlich 
eingetretener Änderungen). 
3.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß 
Ziff. 3.1. hat der Reisende selbst die 
Voraussetzungen für die Reiseteilnahme zu 
schaffen und die erforderlichen Reiseunterlagen 
mitzuführen, sofern sich der Veranstalter nicht 
ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder 
Reiseunterlagen bzw. Bescheinigungen etc. 
verpflichtet hat. 
3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher 
Voraussetzungen nicht angetreten werden, so ist 
der Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies 
allein auf sein schuldhaftes Verhalten 

zurückzuführen ist (z.B. ungültiges Visum, fehlende 
Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) 
entsprechend. 
4. Zahlungen 
4.1. Das Fordern oder Annehmen von Zahlungen 
(An- bzw. Restzahlung) des Reisenden ist nach 
Abschluss des Vertrags nur bei Bestehen eines 
wirksamen Kundengeldabsicherungsvertrags und 
Übermittlung des Sicherungsscheins zulässig. 
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrags sind 20 % des 
Reisepreises zzgl. etwaiger Zusatzleistungen (wie 
z.B. Konzertkarten oder Versicherungen) zu zahlen, 
soweit die Parteien keine abweichende 
ausdrückliche Vereinbarung treffen. 
4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens 
drei Wochen vor Reisebeginn Zug um Zug gegen 
Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, 
soweit für die Reise erforderlich und/oder 
vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder 
Beförderungsschein), zu zahlen. Für Reisen mit 
einer Mindestteilnehmerzahl ist der Restbetrag zu 
zahlen, wenn der Veranstalter nicht mehr nach Ziff. 
13. (s.u.) zurücktreten kann. 
4.4. Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor 
Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur 
sofortigen Zahlung des gesamten Reisepreises Zug 
um Zug gegen Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich 
und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder 
Beförderungsschein). 
4.5. Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- 
und Restzahlung) nicht leistet, kann der 
Reiseveranstalter nach Mahnung und 
angemessener Fristsetzung vom Vertrag 
zurücktreten und eine Rücktrittsentschädigung 
nach Ziff. 9. (s.u.) verlangen. 
5. Leistungen und Pflichten 
5.1. Der Veranstalter behält sich Änderungen vom 
Prospekt/Katalog vor, insbesondere Änderungen 
der Leistungsbeschreibung und der Preise. Er darf 
eine konkrete Änderung der Prospekt- und 
Preisangaben erklären, wenn er den Reisenden vor 
Reiseanmeldung hierüber informiert. 
5.2. Der Veranstalter hat Informationspflichten vor 
Reiseanmeldung, soweit dies für die vorgesehene 
Pauschalreise erheblich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB 
zu erfüllen (insbesondere über wesentliche 
Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An- und 
Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, 
Rücktrittsentschädigungen, Formblatt für 
Pauschalreisen). 
5.3. Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich 
nach den vor Reisebeginn gemachten Angaben des 
Veranstalters nach Ziff. 5.1. und insbesondere den 
vereinbarten Vorgaben des Reisenden, soweit nicht 
ausdrücklich anderes vereinbart ist. Sie sollen in der 
Reiseanmeldung und Reisebestätigung enthalten 
sein (s.o. Ziff. 1.). Außerdem ist dem Reisenden, 
sofern nicht bereits in der Annahme des Antrags 
(Reisebestätigung – s.o. Ziff. 1.) bei Vertragsschluss 
enthalten, unverzüglich nach Vertragsschluss eine 
vollständige Reisebestätigung oder Abschrift des 
Vertrags zur Verfügung zu stellen. 
5.4. Der Veranstalter hat über seine 
Beistandspflichten zu informieren und diese nach § 
651q BGB zu erfüllen, wenn sich der Reisende z.B. 
hinsichtlich der vereinbarten Rückbeförderung oder 
anderen Gründen in Schwierigkeiten befindet. Bei 
vom Reisenden verschuldeten Umständen kann der 
Veranstalter Ersatz angemessener und tatsächlich 
entstandener Aufwendungen verlangen. 
5.5. Der Veranstalter hat dem Reisenden rechtzeitig 
vor Reisebeginn die notwendigen Reiseunterlagen 
zu übermitteln (Gutscheine, Fahrkarten etc.) und 
über nach Vertragsschluss eingetretene 
Änderungen zu unterrichten (s. auch Ziff. 6. u. 
Ziff.7.). 
5.6. Preis- und Leistungsänderungen nach 
Vertragsschluss sind in Ziff. 6. sowie Ziff. 7. geregelt. 
6. Unerhebliche und erhebliche 
Leistungsänderungen 
6.1. Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen 
durch den Veranstalter sind einseitig zulässig, aber 
nur wirksam, wenn sie der Veranstalter gegenüber 
dem Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in 
Papierform klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise vor Reisebeginn erklärt. 
Die Rechte des Reisenden bei Reisemängeln bleiben 
hiervon unberührt. 

6.2. Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht 
einseitig und nur unter den konkreten 
Voraussetzungen des § 651g BGB vor Reisebeginn 
zulässig, über die der Veranstalter ausdrücklich z.B. 
durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform zu 
unterrichten hat. Der Reisende kann zurücktreten 
oder die angebotene Vertragsänderung bzw. 
Ersatzreise innerhalb der Annahmefrist des 
Veranstalters annehmen. Ohne fristgemäße 
Erklärung des Reisenden gilt das Angebot des 
Veranstalters als angenommen. Im Übrigen ist § 
651g Abs. 3 BGB anzuwenden.  
6.3. Wird die erhebliche Änderung oder die 
Ersatzreise angenommen, so hat der Reisende 
Anspruch auf Minderung (§ 651m Abs. 1 BGB), 
wenn die Ersatzreise nicht mindestens gleichwertig 
ist. Ergeben sich durch die Änderung für den 
Veranstalter geringere Kosten, so sind dem 
Reisenden die geringeren Kosten zu erstatten 
(§651m Abs. 2 BGB). 
7. Preiserhöhung und Preissenkung vor 
Reisebeginn 
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % 
des Reisepreises einseitig nur bei Vorliegen der 
Gründe für die Erhöhung aus sich unmittelbar 
ergebenden und nach Vertragsschluss erhöhten 
Beförderungskosten (Treibstoff, andere 
Energieträger), oder erhöhten Steuern und 
sonstigen Abgaben (Touristenabgaben, Hafen oder 
Flughafengebühren), oder geänderter für die 
Pauschalreise geltenden Wechselkurse vornehmen. 
Die hierauf beruhenden Änderungen des 
vereinbarten und geänderten Reisepreises 
(Differenz) werden entsprechend der Zahl der 
Reisenden errechnet, auf die Person umgerechnet 
und anteilig erhöht. Unterrichtet der Veranstalter 
den Reisenden durch E-Mail, Fax, SMS, in 
Papierform etc. nicht klar und verständlich über die 
Preiserhöhung, die Gründe und die Berechnung 
spätestens bis 20 Tage vor Reisebeginn, ist die 
Preiserhöhung nicht wirksam. 
7.2. Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene 
Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, kann der 
Veranstalter sie nicht einseitig, sondern nur unter 
den Voraussetzungen des § 651g BGB vornehmen. 
Er kann dem Reisenden insofern eine 
entsprechende Preiserhöhung anbieten und 
verlangen, dass der Reisende sie innerhalb der vom 
Veranstalter bestimmten angemessenen Frist 
annimmt oder zurücktritt. Einzelheiten ergeben sich 
aus §651g BGB. 
7.3. Der Reisende kann eine Senkung des 
Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in 
Ziff. 7.1. genannten Preise oder Abgaben nach 
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert 
haben und dies zu niedrigeren Kosten für den 
Veranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den 
hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. 
Der Veranstalter darf von dem zu erstattenden 
Mehrbetrag die ihm tatsächlich entstandenen 
Verwaltungsausgaben abziehen. Er hat dem 
Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in 
welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden 
sind. 
8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende 
8.1. Der Reisende kann innerhalb einer 
angemessenen Frist, in jedem Fall bei Zugang nicht 
später als sieben Tage vor Reisebeginn in 
Papierform, durch E-Mail, Fax, SMS etc. erklären, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. 
8.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn dieser die vertraglichen 
Reiseerfordernisse nicht erfüllt. 
8.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er 
und der Reisende dem Veranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch 
den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von 
Mehrkosten fordern, wenn und soweit diese 
angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind. 
8.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden 
nachzuweisen, in welcher Höhe durch den Eintritt 
des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 
9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – 
Nichtantritt der Reise 
9.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit 
vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt sollte 



schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, SMS) 
gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Ausreichend 
ist der Rücktritt gegenüber dem Reisevermittler. 
Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts bei dem 
Veranstalter oder Vermittler. 
9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, verliert der Reiseveranstalter 
den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der 
Reiseveranstalter kann jedoch eine angemessene 
Entschädigung nach Ziff. 9.3. verlangen. 
9.3. Unsere Entschädigungspauschalen 
Bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %, ab 29. Tag vor 
Reisebeginn 35 %, ab 14. Tag vor Reisebeginn 50 %, 
ab 7. Tag vor Reisebeginn 80 %, ab 72 Stunden 
vorher 90%, ab 24 Stunden vor Reisebeginn oder 
tritt der Reisende die Reise nicht an 95%.  
9.3. a Bei Tagesfahrten gilt abweichend von 9.3. 
folgende Regelung: Ein kostenfreier Rücktritt ist bis 
14 Tage vor der Veranstaltung möglich. Danach 
verfällt der Reisepreis. 
9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der 
Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf 
Entschädigung nicht entstanden oder die 
Entschädigung wesentlich niedriger als die 
angeführte Pauschale sei. 
9.5. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der 
Veranstalter zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet. Die Rückerstattung hat unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen. 
9.6. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der 
Reiseveranstalter vor Reisebeginn keine 
Entschädigung verlangen, wenn am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände 
auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise 
oder die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. 
9.7. Eine Rückerstattung der Kosten für 
Eintrittskarten zu Veranstaltungen (Konzerte, Oper 
etc.) ist in der Regel nicht möglich. Sollten die 
Karten (auch unter Wert) weiter verkauft werden 
können, erhält der Kunde eine Erstattung nach 
Beendigung der Reise. 
10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen 
des Reisenden 
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss 
kein Anspruch des Reisenden auf Änderungen des 
Vertrags. Der Veranstalter kann jedoch, soweit für 
ihn möglich, zulässig und zumutbar, Wünsche des 
Reisenden berücksichtigen. 
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss 
Änderungen oder Umbuchungen, so kann der 
Veranstalter bei Umbuchungen etc. ein 
aufwandsabhängiges Bearbeitungsentgelt von 
mindestens 30 EUR bis maximal 50 EURO 
verlangen. Dies gilt, soweit er nicht nach 
entsprechender ausdrücklicher Information des 
Reisenden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder 
eine höhere Entschädigung nachweist, deren Höhe 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Werts 
der vom Reiseveranstalter ersparten 
Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der 
Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwerben kann. 
11. Reiseabbruch 
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines 
Umstandes abgebrochen oder wird eine Leistung 
aus einem Grund nicht in Anspruch genommen, der 
in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. Krankheit), 
so hat der Veranstalter bei den Leistungsträgern die 
Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter 
Erlöse für die nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen zu erreichen, sofern es sich nicht um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen dem 
entgegenstehen. 
12. Kündigung bei schwerer Störung durch den 
Reisenden – Mitwirkungspflichten 
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag 
fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz 
Abmahnung erheblich weiter stört, so dass seine 
weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder 
die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt 
entsprechend auch, wenn der Reisende sich nicht 
an sachlich begründete Hinweise hält. Dem 
Veranstalter steht in diesem Fall der Reisepreis 
weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen 
und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung 

der Reiseleistung(en) ergeben. 
Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben 
insofern unberührt.  
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte 
(z.B. Information des Veranstalters) unternehmen, 
um drohende ungewöhnlich hohe Schäden 
abzuwenden oder gering zu halten. 
13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor 
Reiseanmeldung über Mindestteilnehmerzahl und 
Frist zu informieren. 
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom 
Vertrag zurücktreten, wenn sich für die 
Pauschalreise weniger Personen als die im Vertrag 
angegebene Mindestteilnehmerzahl 
angemeldet haben. 
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. 
nicht erreicht und will der Veranstalter 
zurücktreten, hat der Veranstalter den Rücktritt 
innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist zu 
erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer 
von mehr als zwei Tagen 30 Tage vor Reisebeginn. 

13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag 
zurück, verliert er den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis. 
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und 
hat die Rückerstattung unverzüglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, zu 
leisten. 
14. Rücktritt des Veranstalters bei 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen 
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom 
Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an 
der Erfüllung des Vertrags gehindert ist und er den 
Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom 
Rücktrittsgrund erklärt. 
14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert 
der Veranstalter den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis, ist zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet und hat unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten. 
15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des 
Reisenden 
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden 
Der Reisende hat dem Veranstalter einen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Wenn der 
Veranstalter wegen der schuldhaften Unterlassung 
der Anzeige durch den Reisenden nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz 
nach § 651n BGB verlangen. 
15.2. Adressat der Mängelanzeige 
Reisemängel sind während der Reise bei der 
Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder 
ein Vertreter des Veranstalters nicht vorhanden 
oder nicht vereinbart, sind Reisemängel, sofern 
eine schnelle Verbindung möglich ist, direkt beim 
Veranstalter oder der in der Reisebestätigung 
angeführten Kontaktstelle anzuzeigen (E-Mail, Fax, 
Telefonnummern ergeben sich aus der 
Reisebestätigung). 
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe 
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der 
Veranstalter hat darauf den Reisemangel zu 
beseitigen. Adressat des Abhilfeverlangens ist die 
Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 15.2. (s.o.). Wenn 
der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden 
gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der 
Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen. Wird die 
Abhilfe verweigert oder ist sie sofort notwendig, 
bedarf es keiner Frist. Der Veranstalter kann die 
Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist 
oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des 
Reisemangels und des Werts der betroffenen 
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist. In diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis 
Abs. 5 BGB. Der Veranstalter ist verpflichtet, den 
Reisenden über Ersatzleistungen, Rückbeförderung 
etc. und Folgen konkret zu informieren und seine 
Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB). 
15.4. Minderung 
Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach 
§651m BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. (s.o.) wird 
verwiesen.  
 

15.5. Kündigung 
Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel 
erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den 
Vertrag nach Ablauf einer von ihm zu setzenden 
angemessenen Frist kündigen. Verweigert der 
Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort 
notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung 
kündigen. Die Folgen der Kündigung ergeben sich 
aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB. 
15.6. Schadensersatz 
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadensersatz nach § 651n 
BGB verlangen. Bei Schadensersatzpflicht hat der 
Veranstalter den Schadensersatz unverzüglich zu 
leisten. 
15.7. Anrechnung von Entschädigungen 
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses 
gegen den Veranstalter Anspruch auf 
Schadensersatz oder auf Erstattung eines infolge 
einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, so 
muss sich der Reisende den Betrag anrechnen 
lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses als 
Entschädigung oder als Erstattung nach Maßgabe 
internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften nach §651p 
Abs. 3 BGB erhalten hat. 
16. Haftungsbeschränkung 
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein 
Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der 
Veranstalter für einen dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist. 
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf diesen beruhende 
gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein 
Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend 
gemacht werden kann, so kann sich der 
Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese 
Übereinkommen und die darauf beruhenden 
gesetzlichen Bestimmungen berufen. 
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von 
Entschädigungen) wird verwiesen. 
17. Verjährung – Geltendmachung 
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 
7. BGB sind gegenüber dem Veranstalter oder dem 
Reisevermittler, der die Buchung vorgenommen 
hat, geltend zu machen. 
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – 
ausgenommen Körperschäden – nach § 651i Abs. 3 
BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, 
Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte. 
18. Verbraucherstreitbeilegung und Online-
Streitbeilegungsplattform 
18.1. Unser Unternehmen ViadellArte Kunst- und 
Kulturführungen GmbH nimmt nicht an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
18.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die 
Europäische Kommission stellt unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform 
zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten für Vertragsabschlüsse über die 
Internetseite des Veranstalters oder mittels Email 
bereit. 
 
Reiseveranstalter: 
ViadellArte Kunst- und Kulturführungen GmbH, 
Thomas-Mann-Str. 32, D - 53111 Bonn 
Tel: +49 (0)228 / 944 92 60, 
Fax: +49 (0)228 / 944 92 610 
info@viadellarte.de; www.viadellarte.de 
 
Kundengeldabsicherer: 
R+V Versicherung, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden 
 
Stand: November 2024 
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